
Das Niederschlagswasser ist dauerhaft in diese An-
lage einzuleiten und nicht als Brauchwasser zu nut-
zen. Die Gartenbewässerung ist zulässig.

Gültiges Niederschlagswasserentgelt
0,54 /m2 Stand: (01.06.2007)

Beispielrechnung:
Für eine Dachfl äche von 100m2 errechnet 
sich das jährliche Entgelt wie folgt:
= (50m2 + (50m2 x 50%) x 0,54 /m2

= (50m2 + 25m2 ) x 0,54 /m2

= 40,50 

Wir beraten Sie gern!

Weitere Informationen zu diesem Sachverhalt fi nden 
Sie in der Abwassersatzung der Landeshauptstadt 
Schwerin und den Allgemeinen Entsorgungsbedin-
gungen für Abwasser der LHS (AEB).
Bei Fragen zu diesen Themen wenden Sie sich
bitte an die Schweriner Abwasserentsorgung, 
Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Schwerin (SAE), 

Betriebsführung durch die WAG mbH
Frau Lange: (0385)  6  33  15  57
Herr Blunk: (0385)  6  33  15  65
Fax:   (0385)  6  33  15  12
E-mail: info@snae.de
www.saesn.de
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Weitere Angaben, die im Antrag auf Anschluss an 
die öffentliche Abwasseranlage enthalten sein müssen, 
finden Sie in der Abwassersatzung der Landeshaupt-
stadt Schwerin, §9 und in den Allgemeinen Entsor-
gungsbedingungen.

Was passiert dann?

Nach Vorlage des Antrages entscheidet die Landes-
hauptstadt Schwerin (SAE), ob und in welcher Weise 
das Grundstück an die öffentlichen Entwässerungs-
anlagen anzuschließen ist. 

Auf Verlangen hat der Grundstückseigentümer nach-
zuweisen, dass das abzuleitende Abwasser un-
schädlich ist oder durch geeignete Maßnahmen so 
behandelt wird, dass es unbedenklich in die öffent-
liche Kanalisation eingeleitet werden darf (Abwas-
sersatzung der Landeshauptstadt Schwerin, §4).

Was ist zu beachten?

Jede Änderung oder Erweiterung der Grundstücks-
entwässerungsanlage sowie eine Veränderung der 
Art und des Umfanges der Benutzung bedarf der Er-
laubnis durch die Landeshauptstadt Schwerin (SAE).

Vor Erteilung der Anschlusserlaubnis darf mit der 
Herstellung der Grundstücksentwässerungsanlage 
nicht begonnen werden.

Die Erlaubnis erlischt, wenn innerhalb von zwei Jah-
ren nach ihrer Erteilung mit der Ausführung nicht be-
gonnen oder wenn die Ausführung zwei Jahre unter-
brochen worden ist.

Entgelte

Entgeltmaßstab für die 
Niederschlagswasserbeseitigung

Das Niederschlagswasserentgelt bemisst sich nach 
der befestigten Grundstücksfläche, von der Nieder-
schlagswasser unmittelbar in die öffentlichen Ent-
wässerungsanlagen gelangen kann.

Als befestigte Grundstücksfläche gilt jene Fläche, 
von der Regenwasser nicht oder nur in unbedeu-
tendem Umfang einsickern kann.

Minderung der Entgelte

Für Grundstücke, auf denen Niederschlagswasser 
dauerhaft versickert, verregnet oder verrieselt wird, 
ist die für die Berechnung maßgebliche Grundstücks-
fläche um 50 % zu mindern, sofern das Grundstück 
an die öffentlichen Entwässerungsanlagen ange-
schlossen ist.

Wird eine Anlage zur Versickerung in Verbindung 
mit einer Rückhalteanlage oder einer Niederschlags-
wasserauffanganlage (Zisterne) betrieben, und hat 
diese Anlage einen Überlauf zu den öffentlichen 
Entwässerungsanlagen, so wird die für die Berech-
nung maßgebliche Grundstücksfläche, von der Nie-
derschlagswasser in diese Anlage gelangt, um 50% 
vermindert, wenn pro m2 angeschlossener Fläche 
ein Speichervolumen von 30 l, mindestens jedoch 
1 m3 zur Verfügung seht.

Anschlusserlaubnis

Zum Anschluss an eine öffentliche Entwässerungs-
anlage bzw. zur Änderung des Anschlusses zur Ab-
leitung von Abwasser ist eine Anschlusserlaubnis er-
forderlich.

Wo, wann und in welcher Form
ist diese zu beantragen?

Durch den Grundstückseigentümer ist die Anschluss-
erlaubnis mindestens zwei Monate vor Baubeginn der 
Grundstücksentwässerungsanlage schriftlich bei der 
Landeshauptstadt Schwerin (SAE) zu beantragen.

Postanschrift

Schweriner Abwasserentsorgung
Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Schwerin (SAE)
Postfach 16 02 05
19092 Schwerin
Telefon: (0385)  6  33  15  57
Fax: (0385)  6  33  15  12

Welche Informationen 
muss man beifügen?

Der Antrag auf Anschluss an die öffentliche
Abwasseranlage muss enthalten:

Erläuterungsbericht mit Beschreibung
des Vorhabens und seiner Nutzung

einen mit Nordpfeil versehenen Lageplan 
im Maßstab 1:500

Entwässerungszeichnung


